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Schweizerische Monatshefte
* für Politik und Kultur *

Verlag der Genossenschaft zur Herausgabe der Schweizerischen Monatshefte für
Politik und Kultur, Zürich. — Verantwortlicher Schriftleiter Dr. Hans Oehler.
Bezugspreis jährlich gr, IS,—, vierteljährlich Fr, 4,25, Emzclhefte Fr, i,s». Ueber die Bezugsbedin»

gungen für das Ausland g,bt der Verlag Auskunft,
Bestellungen nehmen alle Post stellc n, alle besseren Buchhandlungen oder der Verlag Zürich,

Steint, aldenst raße SS entgegen,
Einzahlung des Bezugspreises auf unsere Postcheck-Rechnung VIII 8814 gilt als Bestellung, Bestellungen aus

dem Auslande nur direkt beim Berlag,

R. Jahrgang Mörz 1»SS Heft IS

Zur Abänderung der Art. 3« und 46, Ziff. 7

des eidg. Festgesetzes.
Von

Max Oechslin-Altdorf.

as erste eidg. Forstgesetz von 1876 unterstellte bekanntlich noch nicht
alle Waldungen der Schweiz der Oberaufsicht des Bundes, sondern

nur das sog. Schutzwaldgebiet der Alpen und der Vorberge. Erst im
Jahre 1902 wurde die Oberaufsicht mit der Gesetzesrevision auf die ganze
Schweiz ausgedehnt, wobei man alle öffentlichen Waldungen, ob Schutz»
Wald oder Nichtschutzwald, den gleichen Vorschriften unterstellte, während
in bezug auf die Privativaldungen jedoch ein weitgehender Unterschied
eingeräumt wurde. So fanden für die Privaten Schutzwaldungen nachfol»
gende Artikel Anwendung: Art- 13 (Vermarchungspflicht), Art. 18, Al. ö
(Kahlschlagverbot), Art. 20 (Erhaltung der Bestockung der Weidwaldun»
gen), Art. 21—23 (Verpflichtung zur Ablösung schädlicher Tienstbarkei»
ten und Rechte, Verbot neuer Belastung), Art. 24 (Verbot schädlicher Ne»

bennutzungcn), Art. 25 (Unterstützung von Holztransportvorrichtimgen
durch den Bund) und Art- 31 und 32 (Waldausreiitungsverbot und Ver»
Pflichtung der Wiederbestockung der Schlagflächen). Demgegenüber hatten
auf die privaten Nicht schutzwaldungen nur die Art. 20, 31 und 32 Gültig»
keit, was mit einem Wort dem Abs- 1 von Art. 31 gleichkommt: Das
Waldareal der Schweiz dars nicht vermindert werden.

Beim normalen Lauf der Dinge, wie wir ihn vor der grotzen Wende
von 1914 hatten, zeigten sich nun in den Privaten Nichtschutzwaldungen nur
ausnahmsweise Eingriffe, die eine Gefährdung des Waldbesitzes mit sich

brachten. Ganz anders gestaltete sich aber die Angelegenheit, als mit dem
Krieg der Nachbarstaaten unser Land vom Holz importierenden Staat zum
Holzexportstaat überging. Tie Holzhändler schössen wie Pilze aus dem Bo»
den und in den sonst mehr ruhigen Holzhandel griff eine nie geahnte Spe»
kulation ein, die vor allem auf die privaten Nichtschutzwaldungen über»
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